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Werbung: Klicken Sie hier, um mehr über den jurmatix Wiedervorlagedienst
zu erfahren, der Ihre E-Mail-Erinnerungen automatisiert und Ihre
Produktivität nahtlos steigert.
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Hinweis: Der ZID ist zum persönlichen Nutzen des Empfaengers bestimmt. Eine kommerzielle oder automatisierte
Verwertung der ZID-Daten durch den Empfänger oder durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Kuselit
Verlag GmbH gestattet.

Der ZID wird von der Kuselit Verlag GmbH herausgegeben und technisch von jurmatix Legal Intelligence UG realisiert.

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich an   support@kuselit.de wenden.

-- Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im
Ausgleichsjahr 2025
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